
Spotaudit: überprüfte Kriterien

Die Nummerierung entspricht dem QS-Leitfaden Schwein`21, so dass Sie die Anfor-

derungen dort ausführlich nachlesen können: www.q-s.de oder www.QMA-net.de

Nr.            Kriterium

2. Allgemeine Anforderungen 

2.1 Allgemeine Betriebsdaten und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen

2.1.1 allg. Betriebsdaten erfasst: QS-Teilnahmeerklärung, Name, Tierzahlen, Tierbetreuerliste,

Lageplan oder Betriebsskizze mit Köderstellen, Kadaverlager, Futterlager eingezeichnet

3.2 Tierschutzgerechte Haltung

3.2.1 Überwachung u. Pflege der Tiere, Gesundheitskontrolle mind. einmal täglich *
Sachkunde/Fortbildung des Tierbetreuers: Fachzeitschriften/Vortragsveranstaltungen

Tiere im letzten Drittel der Trächtigkeit dürfen nicht geschlachtet werden

3.2.2 Allg. Haltungsanforderungen: ohne Gesundheitsschäden oder -störungen

Sauenhaltung (Gruppenhaltung, keine Verletzungsgefahr, etc.)

Saugferkel: Schutzvorrichtung vor Erdrücken, mind. 4 Wochen Säugezeit

3.2.3 Krankenbucht mit weicher Unterlage, min. Sichtkontakt zu Artgenossen

nicht therapierbare Tiere: Betäubung u. Nottötung nach zulässigen Verfahren

3.2.4 Anforderungen an Stallböden (trittsicher, ohne Beeinträchtigung der Tiere)

3.2.5 Stallklima, Temperatur, Lärm und Lüftung unschädlich für die Tiere

3.2.6 Beleuchtung (tägl. 8 Std. min. 80 Lux und Orientierungslicht für die Nacht)

3.2.7 Einhaltung der Bestandsdichte (>110 kg 1qm, 50-110 kg 0,75 qm,..)

3.2.8 Alarmanlage: erforderlich wenn die Lüftung über Ventilatoren abhängig ist

3.2.11 Transportfähigkeit (ohne Leiden, unnötige Schmerzen, nicht festliegend)

3.2.12 Ver- u. Entladeeinrichtungen für den Tiertransport: sicher und beleuchtet

3.2.13 Umgang mit den Tieren beim Verladen (tierschonend, keine Gewalt)

3.2.14 Beschäftigungsmaterial (jedes Schwein jederzeit u. veränderbar, Kette plus xx)

3.3 Futtermittel und Fütterung

3.3.1 tägl. Futter in ausreichender Menge und Qualität

Sauen mind. 200 g Rohfaser (8 % in Alleinfutter) bis 7 Tage vor Geburt

3.3.2 Sauberkeit der Fütterungsanlagen, Mischer, Behälter, etc. gewärleistet

3.3.3 Futtermittellagerung vor Kontamination und Verunreinigung geschützt, sowie

sauber, trocken, abgedeckt, Schutz vor Schädlingen, Vögeln, Wildschweinen

3.4 Tränkwasser

3.4.1 Ab Geburt jederzeit Zugang zu Frischwasser, je 12 Tiere eine Zusatztränke

3.4.2 Tränken werden täglich kontrolliert und bei Bedarf gereinigt

3.5 Tiergesundheit / Arzneimittel

3.5.4 Arzneimittel u. Impfstofflagerung: abgeschlossener Raum oder Schrank

sauber, aufgeräumt, intakte (unverbogene) Spritzen/Nadeln, MHD-Datum

3.5.5 Identifikation der behandelten Tiere innerhalb der Wartezeit: Farbe / Bucht

3.6 Hygiene

3.6.1 Gebäude+Anlagen ermöglichen ordnungsgemäße Reinigung+Schädlingsbekämpfg

3.6.2 Betriebshygiene: Schutzkleidung vorhanden, Schuh- Räderdesinfektion möglich

Schild: Betreten verboten, alle Stalltüren sind in Ruhezeiten abgeschlossen  Neu !

3.6.3 Einstreu: tiergerecht, hygienisch, sauber, trocken, Lagerung geschützt

Beim Tiertransport anfallender Dung, Einstreu, Futterreste anschl. entsorgt

3.6.4 Kadaverlagerung: außerhalb der Ställe, auf fester Fläche, ausreichend groß,

   Schadnagerdicht, desinfizierbar, vor unbefugten Zugriff geschützt/verschlossen

3.6.5 Schädlingsbekämpfung: Köderplan und schriftliche Köderkontrolle

3.6.6 Reinigungs- u. Desinfektionsmaßnahmen, min. schriftlicher Reinigungsplan

3.8 Tiertansport, nur wenn Tiere selber gefahren werden !

3.8.2 Anforderungen an das Transportmittel (technisch / hygienisch Einwandfrei)

Anforderungen bei Transporten über 50 km (Schild: "lebende Tiere")

3.8.4 Reinigung u. Desinfektion (nach jedem Transport gereinigt u. desinfiziert)

Desinfektionskontrollbuch bei Transporten zum Schlachthof

QMA GmbH, Zur Moorburg 5, 49637 Menslage, Tel. 05437-902180   0174-9478049  www.QMA-net.de    
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